
49122L Ko:ofeIeuzpJanung 33/56 vom 14. Dezemher 1978, 36/117 B vom 10. Dezemher 
1981, 37/14 C vom 16. November 1982, 4S1238 B vom 

A 21. Dezember 1990, 471202 B vom 22. Dezemher 1992 und 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Konfetenzausschusses'", 

unter Hinweis auf ihre einscblägigen Resolutionen, 
namentlich die Resolutionen 43/222 B vom 21. Dezemher 
1988,46/190 of20. Dezemher 1991, 471202 vom 22. Dezem
her 1992 und 481222 vom 23. Dezemher 1993, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Arbeit des 
Konferenzausschusses; 

2. bilUgt den vom Konferenzausschuß vorgelegten 
Entwurf des revidierten Konferenz- und SifzUDgska1enders der 
Vereinten Nationen fiIr 199547; 

3. ermlichtigt den Konfenmzansschuß, im Konferenz
und Sitzungskalender fiIr 1995 die infolge der Maßnahmen 
und &schlOsse der neunundvierzigsten Thgung der 
Generalversammlung erfonlerlich werdenden Anpassungen 
vorzunehtnen; 

4. bittet die zustiindigen beschlußfassenden Organe, 
gemäß den Resolutionen 4812S8 A und B der Generalver
sammlung vom 23. Juni 1994 alle mit der Apartheid befaßten 
Organe aufzulösen; 

5. bittet die Organe der 'vereinten Nationen, am 2. März 
und 9. Mai 1995 nach Möglichkeit keine Sitzungen ab
zuhalten, und bittet das Sekretariat, diesen Regelungen bei der 
Aufstellung von Konferenz- und Sitzungskalendern in Zukunft 
Rechnung zu tragen; 

6. beschließt, daß die AlISnabme von der in Resolution 
401243 der Generalversammlung vOm 18. Dezemher 1985 
festgelegten Regel bezllglich des Zusammentretens von 
Organen an ihtem jeweiligen Sitz 

a) im Falle des Unterausschusses Recht des Ausschusses 
fiIr die friedliche Nutzung des Weltraums in Anbetracht der 
Verlegung dieses Organs nach WICI1 und seines Beschlusses, 
kI1nftig in Wien zu tagen, beendigt wird; 

b) im Falle des WJrtscbafts- und Sozialrats in Anbetracht 
der von der Versammlung in Ziffer 5 c) der Anlnge zu ihrer 
Resolution 4S1264 vom 13. Mai 1991 ergriffenen Maßnahme, 
wonach zwischen Mai und Juli jllhrlich abwechselnd in New 
York und Genf eine vier- bis filnfw6chige Arbeitstagung des 
Rates abgehalten wird, umformu1iert wird; 

c) im Falle der Facbkommissionen des Wlrtschnfts.. und 
Sozialrats beendigt wird, da sie ihr Recht, außeIhaIb des Amts
sitzes zusammenzutrete seit 1985 nicht mehr ausgellbt haben. 

B 

Die Generalversammlung, 

95. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen Qher die Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation, namentlich die Resolutionen 

.. I!IML, BeiIaB. 32 (Al491321Rev .1). 
" Ebd., Anbang I. 

481222 B vom 23. Dezemher 1993, 

eingedenk der Auffassungen, welche die MitglledstmUen 
während der neunundvimzigsten Thgung der GeneralVlllll8llllll
lung im FIInften Ausschuß zu dieser Frage zum. Ausdruck 
gebracht haben'", 

In Anerkennung der bestehenden Praxis der Mitglledstaa
ten, auf dem Weg llher zwischenstaatliche Organe oder 
Sachverstllndigengremien Berichte anzufin'dem, 

mit Lob fiIr die Initiativen, die der Exekutivrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten NationenlBevölkmungsfonds 
der Vereinten Nationen in seinen Bl:schlilssen 9414 vom 
18. Februar 1994 und 94124 vom 16. Juni 1994 zur Kontrolle 
und Begrenzung der Dokumentation ergriffen hat, 

unter Hinweis auf die Beschlllsse, die der Wn1Behafts.. und 
Soziillrat in den vorangegangenen Jahren zur Kontrolle und 
Begrenzung der Dokumentation gefaSt hat, insbesondere die 
in seinen Resolutionen 1988/77 vom 29. Juli 1988 und 
1989/114 vom 28. Juli 1989 und in seinem Beschluß 19901272 
vom 27. Juli 1990 enthaltenen Beschlllsse, und·feststellend, 
daß einige Dokumente noch immer nicht rechtzeitig und im 
Rahmen der festg-men Richtlinien zur Begrenzung der 
Seitenzahlen vorgelegt werden, 

mit BefrledJgung VII' Kenntnis nehmend, daß der Exekutiv
rat des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio
nenlBevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und der 
Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
beschlossen haben, auf Kurzprotokolle zu verzichten, 

darin iJberrdnslimmend, daß es notwendig und wllnschens
wert ist, fiIr einige mit politischen oder Rechtsfragen befaßte 
Organe Wort- und Kurzprotokolle zu erstellen, jedoch gleich
zeitig erklärend, daß es notwendig ist, die Verfahren zu 
Ilberpri1fen und die Bereitstellung von Sitzungsprotnkollen 
gegebenenfalls zu rationalisieren, 

In dem Bemllhen, die Organe, die Anspruch auf Sitzungs
protokolle haben, zur Übetprilfung ihres l!!1sl!chIiclten Bedarfs 
anzuregen, 

1. bittet die kraft der Charta der Vereinten Nationen 
geschaffenen Organe, ihren Anspruch auf Sitzungsprotnkolle 
zu Ilberpri1fen, und appelliert an die VertragsOIgane, die 
ermJlchtigt sind, ihre eigene diesbezllgliche Praxis festzulegen, 
ihren Bedarf an Sitzungsprotokollen zu Ilherpr11fen; 

2. beschließt, daß Sitzungsprotnkolle wie in der Anlage 
zu dieser Resolution vorgesehen erstellt werden; 

3. ersucht die folgenden Organe, der Generalversamm
lung auf ihrer fOnfzIgsten Thgung im Einklang mit den 
bestehenden Verfahren lIher den Konferenzanssclm1l eine 
Begrilndung fiIr die Beibehaltung ihres derzeitigen Anspruchs 
auf Sitzungsprotokolle vorzulegen: 

a) das Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen (bei 
der Abhaltnng von ml1ndlichen Verhandlungen); 

b) den Ausschuß fiIr die friedliche Nntzung des Welt
raums; 

.. Siehe Nc.st49JSR.2Jj, 27, 30 und 33. 



c) den EIsten Ausschuß; 

d) den Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirklichung 
der Erkll!rung über die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und Völker; 

e) die Nebenorgane der Generalversammlung. die aus 
AnIa8 der von der Versammlung verkOndeten internationalen 
'läge der SolidaritJIt zlIsammentreten; 

/) den Exekutivausschuß des Programms des Hohen 
JCommissars der Vereinten Nationen fIIr FlflchtIinge; 

4. wiederholt ihr Ersuchen an die Vorsitzenden der 
heI1effenden Organe und Nebenorgane der Generalversamm
lung, des WJrtscbafts- und Sozialrals und seiner Nebenorgane 
sowie anderer Organe der Vereinten Nationen, den Mit
gliedstaaten zu Beginn jeder Thgung die Annahme von 
BeschriInkungen der Redezeit vorzuschlagen; 

S. beschUeßt. daß Sitzungsprotokolle pilnktlich ver
öffentlicht werden; 

6. beschUeßt aqfJerdem, die folgenden Maßnahmen zur 
Begrenzung der Dokumentation zu elgteifen: 

a) Die im Sekretariat erstellten Doknmente sollen klar 
und kurz sein und die festgelegten Höchstseitenzahlen im 
allgemeinen nicht llbersteigen, außer wenn dies zur Bereit
steIlong der von zwischenstaat1jchen Organen und Sachver
sUindigengremien angeforderten Infonnationen notwendig ist; 
zu diesem Zweck soll der Genera\sekretJlt die bestehenden 
Verfahren zur Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation 
weiter prIlfen, mit dem Ziel, die Länge der Dokumente nach 
Möglichkeit zu reduzieren; 

b) Die Berichte von Nebenorganen sollen maBnahmen
orientiert und knapp sein und genaue Informationen entha1ten, 
die sich auf die Beschreibung der von dem heI1eftimden Organ 
geloisteteu Arbeit, seine Schlußfolgenmgen. seine Beschlilsse 
und seine Empfehlungen an die Generalversammlung be
schriInken; 

c) Das Sekretariat wird ersucht, sicherzustellen, daß die 
Dokumentation in jeder der Amtssprachen der Vereinten 
Nationen unter Binhaltung der Sechs-Wochen-Regel fIIr die 

. Verteilung der Dokumente zur Verfilgung steht; 

d) Das Sekretariat wird außerdem ersucht, vor der 
Erteilung eines Auftrags zur Etstellung von Dokumenten 
durch die Generalversammlung anzugeben, ob die genannte 
Dokllmentation im Einklang mit der Sechs-Wochen-Regel und 
im Rabmen der geltenden Hausha1tsverfahren erstellt werden 
kann; 

e) DieMitgliedstaaten und die Nebenorgane der Geneml
~eJ&lijiillbmg werden ersucht, größte ZurOckhaltung zu llben, 
wenn sie VorschlIIge unterbreiten, mit denen Berichte ange
fordert werden, unter voller Befolgung der Beschlilsse llber die 
Rationalisierung des ArbeilSptOgramms; 

7. nimmt Kenntnis von dem Inhalt von Anhang 11 des 
BerichIS des Konferenzausschusses'" und ersucht das Sekreta
riat, entsprechende AnschJlIßmaßnahmen zu ergreifen und dem 
Ausschuß auf seiner ArbeilStagUng 1995 darllber Bericht zu 
mstatten. 

95. PlenaTsltvmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE 

Anspruch aufschrlftllehe SI'"llljJI,.,4 .. JmDe 

1. Organe, die nach wie vor Wwlptotokolle erhalten: 

a) SicheJheitsrat; 

b) Genera\stab&lushuß; 

c) Generalversammlung (Plenarsitzungen); 

d) Sonderausschuß zur Untersuchung israeli!!!!her 
Praktiken. die die Menschenrechte des pal!!stinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beein· 
trächtigen (flir die Anhörung von Zeugen); 

e) Verwa!tungsgericht der Vereinten Nationen (bei der 
Abbaltung von mllndlichen Verhandlungen); 

/) Treuhandrat; 

g) AbrIIstungskonferenz (mit der Maßgabe, daß die 
Konferenz Wwlptotokolle der geMWten abgegebenen und von 
der heI1eftenden Delegation nachgeprIIften BrldIIrungen erblllt, 
jedoch ohne Inanspruchnahme der Dienste von SchrifttlIbrem); 

h) AbrIIstungslrommission; 

I) Ausschuß fIIr die friedlicbe Nutzung des WeItraums; 

/) Etster Ausschuß; 

k) Sonderausschuß fIIr den Stand der Verwirkllchung der 
Erkllinmg lIber die Gewllhnmg der Unabhlingigkeit an 
koloniale LIInder und V6lker; 

I) Nebenorgane der Geneml~wsammIung. die aus AnIa8 
der von der Versammlung verkllndeten internationalen 'läge 
der SolidaritJIt zusammentreten. 

2. Organe, fIIr die Korzprotokolle erstellt werden: 

a) PrfisidialmJSSChuß und Hauptausschf1ss der General-
versammlung; 

b) Nebenorgane des SicherlwilSialS; 

c) Wtrtschafts.. und Suzialrat (Plenarsitzungen); 

d) VöIkerrechtskommissiQJI; 

e) Ad-hoc-AusscbnB fIIr den Indischen Ozean; 

/) Menschem:echlSkonundUnferkommissionflir 
die VeJblltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten; 

g) Ausschuß fIIr die Ausllhung der unverllußerllehen 
Rechte des paIlIstInensisc Volkes; 

h) Unterausschuß Recht des AnsaeheS!!AS fIIr die friedli
che Nutzung des Weltraums; 

I) Ausschuß fIIr wirtschaftliche, soziale und knIturelle 
Rechte; 

!J Kommission der Vereinten Nationen fIIr interna
tionales Handelsrecht; 
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k) Exekutiva\I8SChuß des Programms des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen flIr Flüchtlinge; 

1) Internationales Öbereinkommen zur Beseitigungjeder 
Fonn von Rassendiskriminerong: 

i) Ausschuß flIr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

m) Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenscbliche oder erniedrigende Bebandlung oder Strafe: 

i) Ausschuß gegen Folter; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

n) Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von 
Diskriminierung der Frau: Ausschuß flIr die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau; 

0) Konvention über die Rechte des Kindes: 

i) Ausschuß flIr die Rechte des Kindes; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten; 

p) Internationaler Pakt über bilrgerliche und politische 
Rechte: 

i) MenschenrechtsalJsscbuß; 

ü) Thgnngen der Vertragsstaaten. 

3. Organ. flIr das keine Sitzungsprotokolle mehr mtellt 
werden: 

Ausschuß flIr Anträge auf Überprüfung von Urteilen des 
Verwaltungsgerichts (außer wenn der Ausschuß ein Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs anfordert). 

C 

Die Generalversammlung, 

nach Belumdlung des Beriebts des Genemlsekretllrs über 
die umfassende Studie über die Konferenzdienste49, 

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
. Resolution den Erkenntnissen und Schlußfolgerungen der 
umfassenden Studie über die Konferenzdienste an; 

2. begrl(/St die Anstrengungen, die der Generalsekretär 
unternimmt, um die Konferenzdienste zu verbessern, und 
fordert das Sekretariat nacbdrOcklich auf, auch weiterhin nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, wie Konferenzdienste in einer 
Weise bereitgestellt werden können, die voll auf die Bedürf
nisse der zwischenstaatlichen Organe und Sachverstllndigen
gremien eingeht und dabei gleichzeitig den Qualitllts- und 
1brminanforderugen entspricht; 

3. ersucht den Generalsekretllr, im Zusammenhang mit 
dem Entwurf des Programmbansbaltsplnns flIr den Zwei
jahreszeitraum 1996-1997 die möglieben negativen Aus
wirkungen zu berücksichtigen, die die Abschaffoog von 

.. AJC.S/49134 und Kmr.l. 

neunzehn DIenstposten im Bereich Konferenz.. und UnterstIIt
zungsdienste haben könnte; 

4. ersucht den Generalsekretllr llI4ßetrJem, insbßsondere 
die Anforderungen zu berilcksichtigen. die aufgrund des 
gestiegenen Arbeitsvolumens des Sicherbeitstats und somit des 
Flinfteo Ausschusses und des Beratenden Ausschusses flIr 
Verwaltungs- und Haoshaltsfrageo an die Konferenzdienste 
gestellt werden; 

5-. ersucht den GeneraIsekretlI ferner, im Zusammen
hang mit dem Entwurf des Programmbausbaltsplnns flIr den 
Zweijabreszeitranm 1996-1997 transparentere Leistungs
indikatoren, bessere Infonnationen über die Kosten der 
Sitzungen und der Dokumentation sowie eine deta1IJierte 
Analyse der tatsächlichen Nachfrage nach Konferenzdienst 
aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamm"mg 
zur Aufnahme in den Entwurf des ProgJAlllmbllushaltsplans flIr 
den Zweijabreszeitranm 1996-1997 Ernpfehlungen zur 
ih:s~en Fortbildung vorzulegen. damit Dolotetscber und 

über die oeuesten Entwicklungen in den sechs 
Amtssprachen der Vereinten Nationen auf dem laufenden 
bleiben. 

D 

DIe Generalversammlung, 

95. Plenarsit7.ung 
23. Dezember 1994 

erneut erkJiJrend, daß die Entwicklung freundschaftlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen zur Featigung des 
weltweiten Friedens und zur Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Lösung internationaler Probleme 
beitragen könnte, 

feststellend, daß die Jahrestagungen der Generalversamm
lung die größte jllhrliche Zusammenkunft von Staats- und 
Regierungscbefs und Außenministern darstellen, 

eingedenk der betriicbtlichen Zunabme der Zahl der 
Mitglieder der Vereinten Nationen in den 1etzten Jahren, 

Im Hinblick auf die sich daraus ergebende ZunaJune des 
Bedatfs an Binriebtungen flIr bilaterale Znsammenkllnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Staats- und Regierungscbefs 
und Außeuministem der Mitgliedstaate'!. während der jllhr
lieben Thgnngen der Generalversammlung, 

ln der Erkenntnis, daß bilntera1e Zn sammenk1lnfte und 
direkte Kontakte zwischen den Mitgliedstaaten wesentlich 
dazu beitragen, die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen zu flIrdern, 

ln der Oberzeugung, daß die Vereinten Nationen eloe 
wicbtige Rolle spielen, wenn es darum geht, solche bilntera1en 
7JJsammen!dlnft.e und Kontakte zwischen den Mitgliedstaateu 
zu erleichtern, 

1. stellt fest, daß die beatebenden Einricbtungen im 
indonesischen und im cbinesischen Saal flIr die Abhaltung von 
bilatera1en ZnsammenkOnften und Kontakten zwischen den 
Mitgliedstaaten während der Jabrestagungen der Generalver
sammlung nicht mehr zweckgemäß sind; 
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2. ersudIt den GenetaIselaetll, mit Vorrang die Vorkeh

rungen und Einrichtungen flIr die Abhaltung von Zusammen
künften im indonesischen und im chinesischen Saal ZQ ver
bessern, damit mehr biIateraIo ZusammenkiInfte und Kontakte 
zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden können: 

3. ersucht den Generalsekret.I flI4IJerdem, andere Rlium
licbkeiten flIr solcbe Z"'!I!mmenld!nfte zur VerflIgung ZQ stel
len: 

4. fonleTt das Sekretariat ~ die Möglichkeit ZQ' prDfen, 
ein gerechtes und effizientes System flIr die Inanspruchnahme 
dieser Einrichtungen und RIIumlichkeiten einzufIIbren; 

5. ersucht das Sekretariat, diese Verbesserungen recht
zeitig vor dem fOnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
vorzunehmen: 

6. beschließt, daß diese Verbesserungen im Rahmen der 
zur Verfögung stehenden Mittel vorgenommen werden. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491l22. Personalmanagement 

Die Generalversammlung, 

lIII1er Hinweis auf die Artikel 8, 'l7, 100 und 101 der Charta 
der Vereinten Nationen, 

in Bekriflig/Ulg ihrer Resolution 41f226 vom. 8. Aprill9!J3, 

eingedenk der von den Mitglioostaaten wlibrend der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalversammlung vor dem 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen ZQ 

PersonaIfragen"', 

nach BeJumdlung der vom Generalsekret.I der Generalver
sammlung auf ibre.r neunundvierzigsten 'llIgung vorgelegten 
einsch1ligigen Dokumente ZQ personaIfragen'l, 

nachAnhiJrung der von den anerkannten Personalvetlletem 
vor dem FlInften Ausschuß gemll8 ihrer Resolution 351213 
vom. 11. Dezember 19SO zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, 

inAnerkennung dessen, daß die Bediensteten der Organisa
tion der Vereinten Nationen ein unschätzbares Gut darstellen, 

. und in WUrdigung ihres Beitrags zur Förderung der Ziele und 
GrundslItre der Vereinten Nationen, 

1. bekunder erneut Ihre volle Untersti1tz1mg flIr den 
Generalsekretllr in seiner Eigenschaft als höchster Verwa1-
tungsbeamtet der Vereinten Nationen und lUlterstreicht, daß 
sie seine Vorrechte und Verantwortlicbkciten nach der Charta 
der Vereinten Nationen voll respektiert; 

2. bekundet Ihre Untem/JlzlJng flIr die Bemllhungen des 
Generabekretllrs mn die Scbaffimg eines Managementmnfelds 
und einer Managementkultur in den Vereinten Nationen, die 
die Bedieostete>t ermutigen, ihrer Tätigkeit mit einetn Höchst-

.. SIeheAlC.Sl49/sR.lS,18, 19,21-24,26und36. 
SI Al49n76 und Add.l, Al491219 und Add.l, Al49/406, Al49/44S, 

A/49/S'ET, Al49/S64. Al49/Sfrl und Kotr.l, AJC.S/49/S. A1C.S149/6 und Kotr.l 
und Add.l, A1C.st491l3, Alc.5/491l4, AlC.st49/32 und A1C.S149/L.8. 

maß an Leistungsfibigkeit, Wrrksamkeitund Effizienz 
nachzugehen; 

L PLANUNG DES PERsoNALMANAGBMBNTS 

in Begrilß/Uig des ganzheitlichen Ansat?es, dessen sieh der 
Generalsektelllr bei seiner Planung des Persona1managements 
bOOlcnt, wie aus seiner S1rategie flIr das Persona1managemt 
der Vereinten Nationen hervorgeht, 

besorgt iIber die derzeitigen Probleme in der Stelleobewirt
schaftung, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gemein
samen !nspektionsgruppe", 

1. macht sich die im Bericht des GeneraIsekretlI 
enthaltene Strategie flIr das Personalmanagemet der Ver
einten Nationen zu eigen; 

2. biUJgt die Einrichtung einer Planungsgruppe im 
Bereich Personalwesen und -management, genehmigt die 
Verwendung von flIr Zeitpersonal vorgesehenen Mitteln in 
Höhe von 496.100 Dollar flIr diesen Zweck im Jahr 1m und 
ersucht den GeneralsekretlI im Zusammenhang mit dem 
abschließenden Haushall8vollzagsbericht flIr den Zwei
jahreszein:aum 1994-19!JS datIIber Bericht ZQ exstatten und im 
Rahmen seines Entwurfs des ProgrammhmJshall8plans flIr den 
Zweijahteszeitulllm 1996-1m einen umfassenden Vorschlag 
flIr die weitete Finanzierung dieser Planungsgruppe vor
ZQ\egen: 

3. bil1lgt tJlf/Jerrlem die Vorschllige des GeneraIsekretII 
zur Anwendung des Leistungsbeurteilungssystems und ersucht 
ihn, a11es ZQ tun, mn diese \brschIlIge im Rahmen der vorhan
denen Mittel.unZ1'setzen, soweit erfordetllch untet Konzen
ttation auf die Besoldungsgruppe P-4 und datIIber weltweit im 
Jahre 1995, und sicherzustellen, daß das System ab 1. April 
1996 in allen Besoldungsgruppen angewandt wird; 

4. nimmt zur Kenntnis, daß in der Strategie vorgescbla
gen wird, andere Einste11ungsverfahren ZQ erkunden, und daß 
der Generalsektelllr beabsichtigt, diese in begJ:enztem Umfang 
vmsucbsweise anzuwenden, enwcht jOOoch den Genera1se.Iae
tlIr, sicherzustellen, daß die Effektivitftt und die Kosten solcher 
Projekte genan und mngehend überwacht und evaluiert 
werden: 

5. verleiht Ihrer Besorgnis Ausdruck über die potentiell 
nachteiligen Auswirkungen des Einsatres von im Rohestand 
befindlichen Bediensteten auf Einstellungen und Beför
derungen im Sekretariat und ersucht den Generalsekretllr in 
dieser Hinsicht, der Generalversamm1ung auf ibre.r wiOOer
aufgenommenen neunundvierzigsten 'llIgung ins einzelne 
gehende Informationen über den Einsatz von Ruhestands
bediensteten im Sekretariat vorzulegen, namentlich auch 
loformationen über deren Effektivitllt, Zahl, Staatsangehörig
keit, Geschlechtszagehörigkeit, Arbeitsgebiet, Entlohnung, 
Vertragsdaner und die GrIInde flIr ihre Beschäftigung: 

6. ersucht den Generalsekretllr, das Leistungsbeur
teilungssystem zur Anwendeng ZQ bringen, auch auf der 

" Al491219, Anbang. 
" A1C.st49/S. 




